
Satzung über die Herstellung von Stellplätzen des Marktes Hohenwart

(Stellplatzsatzung)

vom 22.09.2025

Der Markt Hohenwart erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2
des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. l Nr. 4 der Bayerischen Bau-
Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. 588 ff.) die zuletzt geän-
dert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des
Gesetzes vom 23.12.224 (GVBI. S. 619) folgende Satzung:

§1
Geltungsbereich

(l) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des
Art. l Abs. l Abs. l BayBO im Gemeindegebiet des Marktes Hohenwart. Ausgenommen sind, wenn
sie zu Wohnzwecken erfolgen, Nutzungsänderungen der Ausbau von Dachgeschossen und die Aufsto-
ckung von Wohngebäuden im Sinne des Art. 81 Abs. l Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelun-
gen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten
ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stell-
platze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. Dies gilt
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Berücksichtigung der
Möglichkeit einer Ablösung nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO erheblich erschwert oder verhindert
würde.

§3
Anzahl der Stellplätze

(l) Die Anzahl der herzustellenden Stellplätze beträgt bei

a) Einfamilienhäusern
(das sind Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser) je Wohnung)

b) Mehrfamilienhäusern und sonstige Gebäude mit Wohnungen
je Wohnung

2 Stellplätze

2 Stellplätze

c) allen sonstigen Wohneinrichtungen, Gebäuden mit Büro, Verwaltungs- und Praxisräumen,
Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Kirchen, Sportstätten, Gaststätten und Beherber-
gungsbetrieben, Krankenanstalten, Schulen sowie Kleingartenanlagen und Friedhöfen richtet
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sich die Stellplatzzahl nach den Richtlinien für den Stellplatzbedarf gemäß der Verordnung
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Ga-
ragen- und Steltplatzverordnung - GaStellV - vom 30. November 1993 (GVBI. S. 910, BayRS
2132-1-4-B), die zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und
durch § 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geändert worden ist.

d) gewerblichen Anlagen richtet sich der Stellplatzbedarf nach dem Höchstmaß gemäß der der
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen

Stellplätze (Garagen- und Stellplatzverordnung - GaStellV - vom 30. November 1993 (GVBI. S.
910, BayRS 2132-1-4-B), die zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S.
605) und durch § 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geändert worden ist.

(2) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedti-
ehe Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen

Nutzungsarten ermittelt.

(3) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach kauf-
männischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder
unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit

und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§4
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(l) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder
auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der
Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung
für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.

(2) Stellplätze dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück im Sinne des Ab-
satzes l nicht errichtet werden, wenn aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf dem Bau-
grundstück keine Stellplätze oder Garagen errichtet werden dürfen.

(3) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschied-
lichen Geschäfts- und Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt
ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Aus-
Wirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(4) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ihrer Herstel-
lung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung über den Ab-
schluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der Gemeinde4. Der Bauherr hat keinen Anspruch
aufAbschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Bau-
grundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablö-
sungsbetrag beträgt je Stellplatz 5.000,00 Euro.

(5) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geord-
neten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf
dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwi-
ekeln.
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§5
Anforderungen an die Herstellung von Stellplätzen

(l) Es ist eine naturgemäße Ausführung der Zufahrten und Stellplatzflächen vorzusehen; soweit wie
möglich soll ein Pflasterrasen oder Ähnliches gewählt werden. Für die Stellplatzflächen ist eine eigene
Entwässerung vorzusehen. Die Entwässerung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nut-
zung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§6
Abweichungen

Bei verfahrensfreien Bauvorhaben kann die Gemeinde, im Übrigen die Bauaufsichtsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde von den Vorschriften dieser Satzung Abweichungen nach Art. 63
BayBO zulassen.

§7
In-Kraft-Treten

(l) Diese Satzung tritt zum 01.10.2025 in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Stellplatzsatzung vom 10.05.2021 außer Kraft.

Hohenwart, 11.11.2025

Haindl
l. Bürge
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